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Stadt Gladbeck Gladbeck, 16.11.2022 

 Vorlage Nr. 22/0507 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 29.11.2022 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Frauenberatungsstelle: Statusbericht 

 
Begründung: 

 

Der Verein der Frauenberatungsstelle Gladbeck e.V. wurde 1984 gegründet. Er ist ein ge-

meinnütziger Verein, bestehend aus haupt- und ehrenamtlich arbeitenden Frauen. Der 

Verein arbeitet autonom, ohne konfessionelle und parteipolitische Bindung und handelt 

aus sozialer und frauenpolitischer Verantwortung. Der Trägerverein betreibt die Frauenbe-

ratungsstelle Gladbeck, mit Sitz in der Wilhelmstr. 46.  

 

Teil der Angebote ist die Einzelberatung von Frauen zu verschiedenen Themen, vor allem 

rund um die Themen Traumaberatung, Essstörungen, Gewaltschutz und Krisenintervention. 

Aber auch im Bereich der Präventionsarbeit geht die Frauenberatungsstelle mit dem kürz-

lich eröffneten Frauenraum in der Stadtmitte neue Wege. Ziel ist, dass die Frauen bei Be-

darf leichter in Kontakt mit den Fachberaterinnen kommen. 

 

Am 15.12.2021 schloss das Amt für Jugend und Familie, vertreten durch Christine Helle-

brand, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Frauenberatungsstelle Gladbeck 

e.V., vertreten durch Frau Meyer und Frau Schmikowski vom Vorstand. In der Kooperati-

onsvereinbarung wurden die Grundsätze der bisherigen Zusammenarbeit unterstrichen, 

die gemeinsamen Ziele hervorgehoben und neue Ansätze für eine Intensivierung der Ko-

operation aufgenommen. So wird der Vorstand ein Schutzkonzept erarbeiten, sowie die 

Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe beantragen. Die Frauenberatungsstelle ist 

bereits bei der Erarbeitung des gesamtstädtischen Kinderschutzdaches involviert. Eine Sat-

zungsänderung mit dem Hinweis, dass die Frauenberatungsstelle Aufgaben gem. dem SGB 
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VIII übernimmt, ist im November 2021 bei der Neuwahl des Vorstandes bereits beschlos-

sen worden.  

 

Die Frauenberatungsstelle übernimmt die Federführung des Runden Tisches gegen häusli-

che Gewalt. Hier hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der die Bedürfnisse von Kindern, die von 

häuslicher Gewalt betroffen sind, stärker als bisher in den Blick nehmen und mögliche, 

neue Hilfsangebote entwickeln will. Im Jahr 2021 waren 87 Kinder von 47 Meldungen, die 

über die Polizei übermittelt wurden, betroffen. Hinzu kommen weitere Familien, die sich 

von sich aus melden. Tendenz ist steigend. Zum Stichtag 04.05.2022 gingen bereits 25 

Meldungen über die Opferschutzbeauftragten der Polizei ein. Im Jahr davor waren es zum 

Stichtag 04.05.2022 17 Meldungen. Nur ein geringer Anteil der Familien kann mit Hilfe von 

Hilfen zur Erziehung erreicht werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

35.410€ jährlich allgemeine Förderung. Zusätzlich in den Jahren 2021 - 2024 jährlich 9.900€ Förderung des 

Sonderprojektes "Prävention vor sexualisierter und häuslicher Gewalt". Die erforderlichen Mittel stehen im 

Haushalt bereit. 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


